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§ 22 AZG Arbeitseinsatz bei
Reparaturarbeiten in heil3en Ofen
von Eisen- oder

Stahlhuttenbetrieben oder
Kokereien

AZG - Arbeitszeitgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.06.2025

1. (1)Bei Reparaturarbeiten (Zustellungen), die in Eisen- oder Stahlhiittenbetrieben in heiRen Siemens-Martin-Ofen,
heiBen Schmelz-, Glih-, Aufheiz- oder Brenndfen sowie in heiBen Konvertern oder in Kokereien in heil3en
Kokereitfen vorgenommen werden, darf die Wochenarbeitszeit vierzig Stunden nicht Uberschreiten. Wird die
Arbeitszeit an einzelnen Werktagen regelmaRig verkdirzt, so darf sie an den Ubrigen Tagen der Woche acht
Stunden nicht Gberschreiten.

2. (2)Nimmt die Beschaftigung mit den im Abs. 1 genannten Arbeiten nicht eine volle Woche in Anspruch, so sind
Arbeitszeiten in den im Abs. 1 angefiihrten heiRen Ofen oder heien Konvertern mit einem Zuschlag von 7,5 vH
zu bewerten. Eine Arbeitsstunde ist daher mit 64 1/2 Minuten in Anschlag zu bringen, jedoch darf die nach 8 3
zulassige Dauer der Wochenarbeitszeit nicht Gberschritten werden.

3. (3)Als heiBe Ofen oder heie Konverter im Sinne der Abs. 1 und 2 gelten solche, bei denen die Innentemperatur
mehr als 30 °C betragt.

4. (4)Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten auch fur Reparaturarbeiten (Zustellungen) in Hochéfen, soweit mit
Kohlenstoffsteinen gearbeitet wird.

5. (5)Bei Einfihrung einer Wochenarbeitszeit von zweiundvierzig Stunden tritt an Stelle des im Abs. 2 genannten
Zuschlages von 7,5 vH ein solcher von 5 vH. Eine Arbeitsstunde ist daher dann mit 63 Minuten in Anschlag zu
bringen.

In Kraft seit 05.01.1970 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/azg/paragraf/3
file:///

	§ 22 AZG Arbeitseinsatz bei Reparaturarbeiten in heißen Öfen von Eisen- oder Stahlhüttenbetrieben oder Kokereien
	AZG - Arbeitszeitgesetz


